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ist vr. Hermann Mau in Stratzburg angenommen und ver­
pflichtet worden. Er hat von der kolmarer hs. nach einer dem 
Institut für Kultur- und Universalgeschichte in Leipzig gehörigen 
Photokopie bereits eine Abschrift hergestellt und wird sie dem­
nächst in Stratzburg kollationieren. Begonnen ist die Verzettelung 
des Inhalts für das Glossar und das Sachregister, das die völlig 
formlose, von Wiederholungen, Unklarheiten und Zitaten 
strotzende Schrift erst erschlietzen wird. Ein sehr ausführlicher 
Kommentar wird hier nötig sein.

vas „Lreviloquium de principatu tgrannico" des 
Wilhelm von Gckham*) wird in der Bearbeitung von Pros. 
Richard Scholz, entsprechend der vorjährigen Mitteilung autzer- 
halb der „Staatsschriften", als 8. Band der „Schriften" des Reichs­
instituts erscheinen,- die Drucklegung ist eingeleitet.

III. Abteilung: Urkunden

Für die Reihe der Karolingerdiplome hat Staatsarchivrat 
Dr. Theodor Schieffer-Berlin als Mitglied der Gruppe Archiv­
wesen beim Militärbefehlshaber in Frankreich die im Vorjahre 
begonnene photographische Erfassung der französischen Über­
lieferungen durchgeführt; die französische Archivoerwaltung be­
wies verständnisvolles Entgegenkommen und vermittelte mehr­
fach Lichtbilder wichtiger Stücke aus dem unbesetzten Gebiet. 
Besonders der Apparat der Diplome Ludwigs des Frommen 
ist bis auf geringfügige Lücken nun vollständig. Der Bericht­
erstatter beabsichtigte, nach Erledigung anderer Arbeiten die Be­
arbeitung dieses Bandes persönlich zu übernehmen. Nunmehr 
wird voraussichtlich eine andere Lösung gesucht werden. Zu ent­
scheiden ist ferner über die außerdem noch ausstehenden Diplome 
Lothars I. Sie dürften zunächst an der Reihe sein, wenn mit 
ihnen die Urkunden Lothars II., deren Bearbeitung durch 
vr. Schieffer schon ziemlich weit gediehen ist, und die Urkunden 
Zwentibolds, die vr. Sch. bereits fertig bearbeitet hat, ver­
bunden werden sollen. Es bleibt freilich auch möglich, entweder

Ls ist nur in einer hs. bekannt, nicht in mehreren, wie irrtümlich 
im vorigen Bericht (oben 5. XIV) gesagt wurde.


